
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

KUNDMACHUNG 

 

 

HAUSHALTSPLAN 2026 

 

 

Gemäß § 93 Abs. 1 der Tiroler Gemeindeordnung 2001, wird der Entwurf für das 

Haushaltsjahr 2026 vom 02.12.2025 bis zum 16.12.2025 im Stadtkammeramt, 

Rathaus, 2. Stock, zur allgemeinen Einsichtnahme aufgelegt. 

 

Innerhalb der Auflagefrist kann jeder Gemeindebewohner während der Amtsstunden 

der Stadtgemeinde in den Entwurf des Voranschlages Einsicht nehmen und .hiezu 

schriftlich Einwendungen erheben.  

 

Schwaz, am 01.12.2025 

 

 

Die Bürgermeisterin: 

 

 

 

Victoria Weber, MSc 

 


